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 Veröffentlicht am 28.09.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
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Norm

ABGB §364;

ABGB §7;

BStG 1971 §18 Abs1 idF 1983/063;

BStG 1971 §21 idF 1983/063;

VwRallg;

Rechtssatz

Versucht der Bf, mittels induktiver Methode einen allgemeinen Rechtsgrundsatz aus den "Bestimmungen und

Regelungsinhalten" des § 364 Abs 1 und 2 ABGB und des § 21 BStG 1971 abzuleiten, der in seinem Kern auf einen im

ö?entlichen Recht begründeten Anspruch auf Einlösung eines Grundstücks bei nachbarschaftsbedingten Nachteilen

durch den Bau und den Betrieb einer Straße abzielt, so vermag der VwGH einem derartigen Versuch der Lückenfüllung

durch Analogie schon deshalb nicht zu folgen, weil der Gerichtshof das Vorliegen einer Lücke im Sinne einer

planwidrigen Unvollständigkeit innerhalb des positiven Rechts nicht zu erkennen vermag.
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